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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1989

Norm

DSt 1872 §26 Abs1

RAO §21

Rechtssatz

Zur Ausübung der Disziplinargewalt ist jener Disziplinarrat zuständig, in dessen Sprengel ein bereits in die Liste der

Rechtsanwälte eingetragener Beschuldigter zur Zeit der Anzeige seinen Wohnsitz verlegt hatte, auch wenn dies von der

Rechtsanwaltskammer noch nicht zur Kenntnis genommen worden ist.
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